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KONTAKT

ICH MÖCHTE FOLGENDE 
KOSTENPFLICHTIGEN LEISTUNGEN 
IN ANSPRUCH NEHMEN:

Mir ist bekannt, dass diese Kosten nicht von der 
gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden

Name, Vorname

Datum	                                 Unterschrift

* diese Kosten werden Ihnen von unserem Laborpartner 
   direkt in Rechnung gestellt.

	 Ich möchte keine der genannten Leistungen 

	 in Anspruch nehmen.

Ersttrimesterscreening	 127,63 €

	 davon Laborkosten*	 46,63 €

NIPT: Nicht invasiver Pränataltest

ohne Geschlechtsbestimmung        	  280,72 €

	 davon Laborkosten*             	    199,00 €

mit Geschlechtsbestimmung       	    299,72 €

	  davon Laborkosten*     	               218,00 €

ergänzender Ultraschall 	 61,20 € 

Immunschutz Ringelröteln	 35,32 €

	 davon Laborkosten*	 20,40 €

Immunschutz Zytomegalie	 43,83 €

	 davon Laborkosten*	 28,91 €

Immunschutz Toxoplasmose	 28,33 €

	 davon Laborkosten*	 20,40 €

Immunschutz B-Streptokokken	 30,06 €

	 davon Laborkosten	 13,98 €

Immunschutz-Kombi 	 62,72 €

(Ringelröteln, Zytomegalie, Toxoplasome)	

	 davon Laborkosten*	 47,80 €

erweiterte Ultraschallvorsorge	 40,22 €

		  pro Schall

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Schwangerschaft. Es ist 

völlig normal, dass Sie sich jetzt schon Gedanken um die 

Gesundheit ihres Kindes machen. Aber seien Sie beruhigt, 

die meisten Kinder kommen gesund zur Welt.

Nichts desto trotz haben Sie bei uns die Möglichkeit außer 

der normalen Mutterschaftsvorsorge zusätzliche Untersu-

chungsverfahren und weitere Zusatzleistungen in Anspruch 

zu nehmen.

Die moderne Medizin bietet Ihnen zusätzliche wertvolle 

und hochentwickelte Untersuchungsverfahren an, die ab-

hängig von Ihrer persönlichen Situation medizinisch sinnvoll 

sein können. In diesem Flyer möchten wir Sie über diese 

Möglichkeiten informieren. Gerne beraten wir Sie darüber 

hinaus im persönlichen Gespräch. 

Ihr Team des 

MVZ Klinikum Worms

Telefon: +49 6241 501-3529
mvz-gynaekologie@klinikum-worms.de

mvz.klinikum-worms.de

Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Worms
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Tel: +49 6241 501-3529
Fax: +49 6241 501-3589

Unsere Sprechstunden:
Montag 	 10:00 - 18:00 Uhr
Dienstag	 08:00 - 13:30 Uhr

Gabriel-von-Seidl-Straße 81  
67550 Worms
mvz-gynaekologie@klinikum-worms.de

Mittwoch 	 08:00 - 11:30 Uhr
Donnerstag 	10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 	 08:00 - 13:30 Uhr

nach Terminvereinbarung (telefonisch oder www.doctolib.de)



	
	 Wir bieten Ihnen folgende Untersuchungen an:
	 • Ersttrimesterscreening
	 • Nicht-Invasiver-Pränataltest (NIPT)

Ersttrimesterscreening 
Durch eine nichtinvasive Frühfeindiagnostik (Ultraschall), in 

Kombination mit Laborwerten kann in der 11. bis 14. Schwan-

gerschaftswoche eine Risikoeinschätzung für bestimmte 

Chromosomenstörungen des ungeborenen Kindes mitgeteilt 

werden: Trisomie 21 (Down Syndrom), Trisomie 13 und 18. 

Zudem gehört die Untersuchung zur Frühfeindiagnostik. 

Nicht-Invasiver-Pränataltest (NIPT)
Beim NIPT (auch bekannt als z.B. Harmony®) handelt es sich 

um einen vorgeburtlichen Screeningtest um die häufigsten 

Chromosomenstörungen zu entdecken. Ausführliche Infor-

mationen zu diesem Test finden Sie im Informationsflyer des 

gemeinsamen Bundesausschusses, den Sie von uns erhalten.

Mit dem NIPT können keine organischen Störungen oder an-

dere Erkrankungen des ungeborenen Kindes nachgewiesen 

werden, daher bieten wir den NIPT immer in Verbindung mit 

einer Ultraschalluntersuchung des Feten an. Auch wenn der 

NIPT von der gesetzlichen Krankenversicherung in bestimm-

ten Fällen übernommen wird, wird die zusätzliche Ultraschall-

untersuchung empfohlen.

SCHWANGERSCHAFTSVORSORGE

	 Wir bieten Ihnen folgende Untersuchungen an:
	 • Immunschutz Ringelröteln
	 • Immunschutz Zytomegalie
	 • Immunschutz Toxoplasmose
	 • Abstrich B-Streptokokken
	 • Erweiterte Ultraschallvorsorge

VORGEBURTLICHE UNTERSUCHUNGEN Ringelröteln
Eine Infektion in der Schwangerschaft kann auf das ungebo-

rene Kind übertragen werden. Meistens verläuft dies unpro-

blematisch, kann aber auch einen schwerwiegenden Verlauf 

nehmen. Das Virus hemmt die Bildung von roten Blutkörper-

chen und kann somit zu einer Blutarmut beim Kind führen.

Zytomegalie (CMV)
Sollte eine Infektion in der Schwangerschaft erfolgen, ist das 

für das ungeborene Kind gefährlich. Schäden im Gehirn wie 

auch an den Organen können entstehen. Eine entsprechende 

medikamentöse Therapie ist mittlerweile vorhanden, jedoch 

nicht immer ausreichend. Wenn Sie keinen Immunschutz be-

sitzen, sollte der Test alle 12 Wochen wiederholt werden.

Toxoplasmose
Wenn Sie keine Antikörper haben und damit nicht geschützt 

sind, sollten Sie besonders vorsichtig sein: kein rohes Fleisch, kein 

Kontakt zu Katzenkot, Gartenarbeit nur mit Handschuhen, etc.

Sollte es zu einer frischen Infektion kommen, kann bei rechtzei-

tigem Beginn effektiv behandelt und Fehlbildungen des Kindes 

meist verhindert werden. Wenn Sie keinen Immunschutz be-

sitzen, sollte der Test alle 12 Wochen wiederholt werden. 

B- Streptokokken
Streptokokken sind Bakterien, die bei jeder 4. Frau in der Schei-

de/auf dem Damm vorkommen und so keine Beschwerden 

verursachen. Wenn sich jedoch das Kind im Geburtskanal in-

fiziert, kann es nach der Geburt zu einer lebensbedrohlichen 

Infektion des Kindes kommen. Um dies zu vermeiden, erhält 

die Mutter während der Geburt ein Antibiotikum.

Erweiterte Ultraschallvorsorge
Zusätzlich zu den in der Mutterschaftsrichtlinie vorgesehen-

den Ultraschalluntersuchungen besteht die Möglichkeit von 

bis zu 3 zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen zur Vorsorge 

pro Schwangerschaft. Ob dies in Ihrem Fall sinnvoll ist, be-

sprechen wir gerne individuell mit Ihnen.

WAS SIND INDIVIDUELLE 
GESUNDHEITSLEISTUNGEN?
Bei den „Individuellen Gesundheitsleistungen“ handelt es sich 
um Zusatz- bzw. Wunschleistungen. Das heißt: Sie haben die 
Möglichkeit zusätzliche Gesundheitsleistungen zu wählen. 
Diese Leistungen werden nicht von den gesetzlichen Kranken-
kassen erstattet, sondern mit Ihnen persönlich – über die 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) – abgerechnet. Sie sind 
also Selbstzahlerleistungen.


